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Antrag auf Zuwendung für den Erhalt des landschaftsbildprägenden Gebäudeensembles 
der Burg Bentheim  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aufgrund von erheblichen auch klimawandelbedingten Schäden an der Gebäudesubstanz der 
Burg Bentheim sah sich die Stiftung Fürst zu Bentheim und Steinfurt Anfang des Jahres 
gezwungen den Besichtigungsbetrieb auf der Burg Bentheim einzustellen.  
 
Nachdem im April 2025 ein Teil der Burgmauer während des laufenden Besichtigungsbetriebes 
eingestürzt war. Wurde durch den Eigentümer der Burg Bentheim ein umfassendes Gutachten 
beauftragt, um den Gebäudezustand der Burg Bentheim fachmännisch überprüfen zu lassen. 
Nach Einsicht in das Gutachten wurde die Burg Bentheim von der Museumsbetreiberin, der 
Besichtigungen Burg Bentheim GmbH, die sich im Eigentum der gemeinnützigen Stiftung Fürst 
zu Bentheim und Steinfurt befindet, eingestellt.  
 
Das vollständige Gutachten steht Ihnen unter folgendem Link bis zum 07.02.2026 zum Download 
bereit. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Gutachten ausschließlich für den internen 
Gebrauch bestimmt sind und weder ganz noch in Auszügen an Dritte weitergegeben werden 
dürfen. 
 
Link: https://we.tl/t-acuqYRq3Gl 
 
 
Da der Eigentümer der Burg Bentheim, dessen ertragsversprechenden Klimaschutzprojekte 
durch den Landkreis Grafschaft Bentheim erfolgreich verhindert wurden, die für eine Sanierung 
notwendigen Mittel in Höhe von schätzungsweise 10-40 Millionen Euro nicht aufbringen kann, 
versucht die Stiftung Fürst zu Bentheim und Steinfurt die Sanierung der Burg Bentheim kurzfristig 
über Fördermittel zu gewährleisten. Sollte dies der Stiftung Fürst zu Bentheim und Steinfurt bis 
Ende April 2026 nicht gelingen, ist die Stiftung gezwungen die Besichtigungen Burg Bentheim 
GmbH zu liquidieren. 
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Als Alternative zur Sanierung der Burg Bentheim durch die Stiftung Fürst zu Bentheim und 
Steinfurt wird die Besichtigungen Burg Bentheim GmbH dem Landkreis Grafschaft Bentheim zum 
Kauf angeboten. 
 
In beiden vorgenannten Fällen wäre die Eigentümerfamilie, vorbehaltlich einer langfristigen 
Übernahme der Sanierungskosten durch den Landkreis Grafschaft Bentheim bereit, einen 
langfristigen Pachtvertrag mit der Besichtigungen Burg Bentheim GmbH abzuschließen.  
 
Weiter ist die Eigentümerfamilie gerne bereit auch zukünftig alle mit dem Burgensemble erzielten 
Miteinnahmen in den Erhalt der Gebäudesubstanz der Burg zu investieren.  
 
Da es Ziel der Eigentümerfamilie der landschaftsbildprägenden Burg ist, den Erhalt des 
Burgensembles, ohne den Einsatz öffentlicher Steuergelder zu gewährleisten, wäre eine 
Zuwendung zur Burgsanierung durch die Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim an die Stiftung 
Fürst zu Bentheim und Steinfurt die zielführende Handlungsoption.  
 
Die Vorgaben der Satzung der Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim ermöglichen es Ihnen 
als stimmberechtigtes Mitglied des Kuratoriums der Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim 
unbürokratisch und schnell zu Handeln um die landschaftsbildprägende Burg Bentheim vor dem 
Verfall zu retten und den öffentlichen Besichtigungsbetrieb zur Stärkung des 
Tourismusstandortes und der Naherholung zu erhalten.  
 
Um die Belange der Erholungsvorsorge und der Denkmalpflege (Belange des 
Landschaftsschutzes) erfüllen zu können, bittet die Stiftung Fürst zu Bentheim und Steinfurt um 
eine zweckgebundene Mittelzuwendung in Höhe von 5.000.000 € zum Erhalt des 
denkmalgeschützten, landschaftsbildprägenden Gebäudeensembles der Burg Bentheim.  
 
Um die zeitnahe Wiedereröffnung und eine dauerhafte Öffnung der Burg Bentheim für den 
öffentlichen Besichtigungsbetrieb zu ermöglichen, bittet die Stiftung Fürst zu Bentheim und 
Steinfurt die zweckgebundene Zuwendung bis zum 30.04.2026 auf das unten angegebene 
Bankkonto zu überweisen. 
 
Für Rückfragen und zur Abstimmung über mögliche Auflagen der Mittelzuwendung durch die 
Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim stehe ich den Kuratoriumsmitgliedern als Vorstand der 
Stiftung Fürst zu Bentheim und Steinfurt gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Henning Buss 
Vorstand der Stiftung Fürst zu Bentheim und Steinfurt 
 


